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Bisherige staatliche Förderung für Sanierungen  
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 RZWas 91:  
 Erneuerung förderfähig von Leitungen/Kanälen mit Baujahr < 
 1960 und von Kläranlagen < 100.000 Einwohner  

 
 RZWas 2000:  
 Erneuerung/Sanierung förderfähig von Leitungen und Kanälen 
 mit Baujahr < 1960  

 
 RZWas 2005:  
 Erneuerung/Sanierung förderfähig von Leitungen und Kanälen 
 mit Baujahr < 1960 im Vertrauensschutzprogramm bis 2004 / 
 2008  

 
 RZWas 2013:  
 -  

RZWas 2000: 
Erneuerung/Sanierung Erneuerung/Sanierung Erneuerung/Sanierung Erneuerung/Sanierung Erneuerung/Sanierung Erneuerung/Sanierung förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen Erneuerung/Sanierung 

Baujahr < 1960 
Erneuerung/Sanierung 

Baujahr < 1960 
Erneuerung/Sanierung förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen förderfähig von Leitungen und Kanälen 
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 75 Mrd. Euro  Wiederbeschaffungswert an Trink- 

und Abwasseranlagen in Bayern   
 1,3 Mrd. Euro  Investitionen pro Jahr erforderlich, 

um diesen Bestand zu erhalten   
 2.056  Gemeinden in Bayern versorgen 99 % ihrer 

Bürger mit Trinkwasser und entsorgen das Abwasser 
von 97 % ihrer Bürger   

 12,5 Millionen  Einwohner in Bayern zahlen die 
Investitions- und Betriebskosten über Beiträge und 
Gebühren  
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um diesen Bestand zu erhalten 
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Die Sanierung von Trink- und  
Abwasseranlagen stellt die Kommunen 
 zunehmend vor große  
Herausforderungen  
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 1. Die derzeitige Förderung der Ersterschließung im Bereich 

der kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung läuft 
zum 31.12.2015 aus.  

 2. Es besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen.  

 3. Dies ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 
finanzieren.  

 4. Es können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 
unzumutbaren Belastung von Gebietskörperschaften 
sowie Bürgerinnen und Bürger führen.  

 5. Die Staatsregierung wird daher aufgefordert zu prüfen, auf 
welche Art der Staat in diesen Fällen Unterstützung 
gewähren kann und dem Landtag entsprechend zu 
unterrichten.  

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen. 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen. 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen. 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen. 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 
bestehender Anlagen. 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

besteht aber verstärkt die Notwendigkeit der Sanierung 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 

können jedoch Härtefälle auftreten, die zu einer 

ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu ist grundsätzlich über Beiträge und Gebühren zu 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim Bundesamt für  

Statistik 2010  

Folie 6 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim Bericht des StMUV  

vom 13.04.2015  

Folie 7 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim 

Härtefall-Förderung ab Härtefallschwelle  

Folie 8 

 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim 

Folie 9 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim 

Fördermittelsituation 2016 - 2019  
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Teil B der RZWas 2016  
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    Neu: Förderung von Sanierungsvorhaben  
 Neu: 4-Jahres-Programmperiode  
 Neu: Systematik der Pro-Kopf-Belastung  
 Neu: Echte Festbeträge  
 Neu: Mittelabruf durch Verwendungsbestätigungen  
 Neu: verstetigte Haushaltsmittelausstattung  
 Neu: Handbuch Teil B RZWas 2016  
 Neu: regelmäßige Jours fixes zur Härtefallförderung  
 WICHTIG: 
 http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/foerderung/index.htm 

 
 

: Systematik der Pro: Systematik der Pro: Systematik der Pro: Systematik der Pro: Systematik der Pro: Systematik der Pro-KopfKopf-Kopf-Kopf Belastung Belastung 
Echte Festbeträge 
Mittelabruf durch Verwendungsbestätigungen 
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Mittelabruf durch Verwendungsbestätigungen 
Echte Festbeträge 
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Belastung 
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Belastung 
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Härtefall-Fördergegenstände (I)   HFS 1  
 

Folie 15 

2.2 Gefördert werden in Förderprogrammen nach Nr. 7  
 RZWas 2016 folgende bauliche Maßnahmen zur 
 Sanierung bestehender Anlagen der öffentlichen 
 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, …:  
 
2.2.1 die bauliche Sanierung (Erneuerung und 
 Renovierung, nicht Reparatur) bestehender 
 Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle (Misch-, 
 Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle) und  
 
2.2.2 der erstmalige Bau von Verbundleitungen für 
 Wasserversorgungsanlagen sowie der erstmalige 
 Bau von Verbundkanälen anstelle der Sanierung 
 von Kläranlagen.  

2.2.1 die bauliche (Erneuerung und (Erneuerung und 2.2.1 die bauliche Sanierung
Renovierung, nicht Reparatur) bestehender 

Sanierung
, nicht Reparatur) bestehender 

Sanierung
, nicht Reparatur) bestehender 

(Erneuerung und 
, nicht Reparatur) bestehender 

(Erneuerung und 
, nicht Reparatur) bestehender 

(Erneuerung und 
, nicht Reparatur) bestehender 

(Erneuerung und 
, nicht Reparatur) bestehender 

(Erneuerung und (Erneuerung und 
, nicht Reparatur) bestehender 
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Härtefall-Fördergegenstände (II)     HFS 2 

Folie 17 

Zusätzlich werden in besonderen Härtefällen gefördert:  
 
2.2.3 die bauliche Sanierung bestehender 
 Trinkwassergewinnungs- und -
 aufbereitungsanlagen, Trinkwasserspeicher, 
 Kläranlagen, Pumpwerke und Regenbecken,  
 
2.2.4 der Beitritt des Einrichtungsträgers zu einem 
 Zweckverband und  
 
2.2.5 die Erstellung von Sanierungskonzepten.  

Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs
aufbereitungsanlagen
Trinkwassergewinnungs-

Trinkwasserspeicher, 
und 

Trinkwasserspeicher, 
und -

Trinkwasserspeicher, 
Kläranlagen, Pumpwerke , Pumpwerke , Pumpwerke , Pumpwerke , Pumpwerke und und Regenbecken, 

Trinkwasserspeicher, 
Regenbecken, 

Trinkwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, 
Regenbecken, 
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5. Zusätzliche Nebenbestimmungen für die 
 Härtefallförderung:  
5.3 Der Zuwendungsempfänger hat die technische 
 Betriebsführung der Wasserversorgung so zu 
 organisieren, dass sie den a.a.R.d.T. entspricht. 
 Das WWA benennt in der baufachlichen 
 Stellungnahme konkrete vorzunehmende Schritte.  
5.4 Der Zuwendungsempfänger hat mit der 
 Verwendungsbestätigung einen Nachweis der 
 Teilnahme an einem Benchmarking-Projekt 
 innerhalb der letzten drei Jahre vorzulegen bzw. die 
 Selbstverpflichtung zu erklären, innerhalb von drei 
 Jahren an einem Benchmarking-Projekt 
 teilzunehmen.  

Betriebsführung
organisieren

WWA benennt in der baufachlichen 

Betriebsführung
organisieren

WWA benennt in der baufachlichen 

Betriebsführung
organisieren, dass sie den 

WWA benennt in der baufachlichen 

Betriebsführung
, dass sie den 

WWA benennt in der baufachlichen 

Betriebsführung der Wasserversorgung so zu 
, dass sie den 

WWA benennt in der baufachlichen 

der Wasserversorgung so zu 
, dass sie den 

WWA benennt in der baufachlichen 

der Wasserversorgung so zu 
, dass sie den 

WWA benennt in der baufachlichen 

der Wasserversorgung so zu 
, dass sie den a.a.R.d.T

WWA benennt in der baufachlichen 

der Wasserversorgung so zu 
a.a.R.d.T

WWA benennt in der baufachlichen 
Stellungnahme Stellungnahme konkrete vorzunehmende Schritte. konkrete vorzunehmende Schritte. konkrete vorzunehmende Schritte. konkrete vorzunehmende Schritte. 

WWA benennt in der baufachlichen 
konkrete vorzunehmende Schritte. 

der Wasserversorgung so zu 
a.a.R.d.T. entspricht. 

WWA benennt in der baufachlichen 
konkrete vorzunehmende Schritte. 

a.a.R.d.T. entspricht. 
WWA benennt in der baufachlichen WWA benennt in der baufachlichen 

konkrete vorzunehmende Schritte. 
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Berechnung der Pro-Kopf-Belastung  
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